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§ 17 Stmk. BSOG 1979 Wohnräume
 Stmk. BSOG 1979 - Steiermärkisches Berufsschulorganisationsgesetz 1979

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

Wohnungen für den Schulleiter und die Lehrer sowie für den Schulwart können inner- oder außerhalb des

Schulgebäudes vorgesehen werden.
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